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Individualbesteuerung – überfällig
Ehegatten gemeinsam zu veranlagen, ist offensichtlich völlig überholt. Es braucht denWechsel zur Individualbesteuerung.
Das ist jedoch ein politisch sehr dornenvolles Unterfangen. ANDREA OPEL

Am 16. März ist die Vernehmlassungsfrist zur Indi-
vidualbesteuerung abgelaufen. Der Vorlage des
Bundesrats schlägt ein rauer Wind entgegen. Die

Rückmeldungen sind überwiegend negativ ausgefallen:
Befürchtet werden mit der Einführung der Individualbe-
steuerung neue Ungleichheiten, die Schwächung der tra-
ditionellen Familie und ein erhöhter bürokratischer Auf-
wand. Hinter die Vorlage stellen sich immerhin die FDP,
die GLP und die Wirtschaft. Hauptargument der Wirt-
schaftsverbände ist die Ausschöpfung
des Arbeitskräftepotenzials und da-
durch dieVerringerung des Fachkräfte-
mangels. Anlass genug, den Reform-
vorschlag unter die Lupe zu nehmen.

Dass im Bereich der Familien-
besteuerung Reformbedarf besteht, ist
seit langem unbestritten. Das Bundes-
gericht hat schon 1984 entschieden,
dass die mit der gemeinsamen Veran-
lagung verbundene steuerliche Be-
nachteiligung von Ehegatten gegen-
über Konkubinatspaaren verfassungs-
widrig ist. In neuerer Zeit ist eine wei-
tere Problematik in den Vordergrund
getreten: die negativen Erwerbsan-
reize, die das geltende System für ver-
heiratete Zweitverdienende – vor al-
lem Frauen – setzt. Das Zweiteinkom-
men unterliegt aufgrund der gemein-
samen Veranlagung einem deutlich
höheren Grenzsteuersatz, als dies bei
einer individuellenVeranlagung der Fall wäre. Für Zweit-
verdienende werden so Anreize gesetzt, nicht oder nur
in einem niedrigen Pensum erwerbstätig zu sein.

Der Bundesrat schlägt zwei Varianten vor, wie die In-
dividualbesteuerung umgesetzt werden könnte: Va-
riante eins sieht eine reine Individualbesteuerung vor.
Ein Korrektiv für Einverdienerehepaare fehlt, obschon
diese bei gleichem Gesamteinkommen aufgrund der
Progression stärker belastet werden als Doppelverdie-
nerehepaare. DieseVariante setzt die zivilstandsneutrale
Besteuerung damit kompromisslos um und vermeidet
negative Erwerbsanreize konsequent.

Umsetzungsaufwand ist hoch
Variante zwei sieht dagegen ein Korrektiv für Einverdie-
nerehepaare und solche mit geringem Zweitverdienst
vor – und trägt so dem traditionellen Familienmodell
Rechnung. Damit wird die Mehrbelastung reduziert, zu
der die Individualbesteuerung für Ehepaare führt, wenn
ein Ehepartner das Haupteinkommen erwirtschaftet.
Als Korrektiv ist ein sogenannter Einkommensdifferenz-
abzug vorgesehen: Ein Abzug, der sich mit zunehmen-
dem Zweiteinkommen verringert bzw. graduell ausläuft.
Das Korrektiv hat zur Folge, dass die negativen Erwerbs-

anreize nicht vollständig beseitigt werden. Diese Va-
riante ist in der praktischen Umsetzung aufwendiger,
weil die Steuerdossiers der beiden Ehegatten miteinan-
der verknüpft werden müssen.

Während für Variante eins die konsequente Beseiti-
gung der negativen Erwerbsanreize spricht, schlägt Va-
riante zwei gewissermassen eine Brücke zum geltenden
System und damit zum traditionellen Familienmodell.
Für beide Varianten lassen sich damit gute Gründe fin-

den. Bei den Gegnern der Vorlage ist
die Variante zwei auf eine deutlich
positivere Resonanz gestossen, sie
wird offenbar als das kleinere von
zwei Übeln angesehen. Angesichts
des hohen Umsetzungsaufwands,
den eine Systemänderung mit sich
bringt, muss ein möglichst tragfähi-
ges System der Familienbesteuerung
gefunden werden. Dieses sollte nicht
nur der heutigen sozialen Realität,
sondern auch derjenigen künftiger
Generationen Rechnung tragen.

Während ausgangs des 20. Jahr-
hunderts das Alleinernährermodell
vorherrschend war, sind heute über-
wiegend beide Ehegatten erwerbstä-
tig. Es gibt inzwischen rund doppelt
so viele Zweiverdienerehepaare wie
Einverdienerehepaare. Die Indivi-
dualbesteuerung trägt diesem gesell-
schaftlichen Wandel Rechnung und

sorgt dafür, dass die steuerlichen Nachteile für Zweitver-
dienende abgebaut werden. Das hat einen weiteren Ef-
fekt: Heiratswillige Doppelverdiener werden nicht weiter-
hin von der Heirat abgehalten. Genau diese Entwicklung
lässt sich nämlich im Moment beobachten: Doppelver-
diener heiraten häufig nicht, um der Heiratsstrafe zu ent-
gehen. Oder sie heiraten erst in fortgeschrittenem Alter,
wenn die Erbschaftssteuer droht. Das geltende System
schwächt somit das Institut der Ehe.

Weiter sollte das einzuführende System mit den ver-
fassungs- und völkerrechtlichen Rahmenbedingungen in
Einklang stehen. Der Wechsel zur Individualbesteuerung
würde dazu führen, dass der Zivilstand steuerlich keine
Rolle mehr spielt. Damit wäre die Ungleichbehandlung
von Ehe- und Konkubinatspaaren passé. Zudem entfallen
die negativen Erwerbsanreize für Zweitverdienende, wo-
mit die Chancengleichheit verbessert wird. Anders als das
geltende System erweist sich die Individualbesteuerung
damit grundsätzlich als konform mit der Verfassung und
der Europäischen Menschenrechtskonvention.

Die Individualbesteuerung wäre somit ein Weg, um
die steuerliche Benachteiligung von Ehepaaren zu unter-
binden und – im Vergleich zum Status quo – positive Er-
werbsanreize für Zweitverdienende zu setzen. Damit
liesse sich im Übrigen auch Gegensteuer zum momenta-

nen «Trend zu Teilzeitarbeit» geben. Das gelingt beim
Splittingsystem, das besonders von den Kantonen als Al-
ternative zur Individualbesteuerung angepriesen wird,
gerade nicht. Ein Splitting kann zwar die Heiratsstrafe be-
seitigen, nicht jedoch die negativen Erwerbsanreize, diese
werden lediglich verringert. Eine Annäherung an die In-
dividualbesteuerung liesse sich einzig mit dem Modell
der alternativen Steuerberechnung erreichen – dieses hat
politisch aber schon einmal Schiffbruch erlitten.

Die Heiratsstrafe beseitigen und gleichzeitig negative
Erwerbsanreize vermeiden liesse sich auch über einen
proportionalen Steuertarif («Flat Rate Tax»). Dieses An-
liegen geht aber weit über eine Reform der Familienbe-
steuerung hinaus. Damit sind grundlegende Fragen der
vertikalen Steuergerechtigkeit und der Umverteilung
angesprochen. Politisch dürfte einem solchen System-
wechsel ein noch rauerer Wind entgegenschlagen als
dem Wechsel zur Individualbesteuerung, denn profitie-
ren würden dabei naturgemäss die Steuerpflichtigen mit
den höchsten Einkommen.

Es braucht einen Kompromiss
DieVernehmlassung hat gezeigt, dass einWechsel zur rei-
nen Individualbesteuerung im Moment politisch chan-
cenlos scheint. Eine Abfederung der Auswirkungen für
die traditionell lebende Familie dürfte unabdingbar sein.
Um einen gutschweizerischen Kompromiss wird man
auch in dieser Sache wohl nicht herumkommen. Das
kann ein Korrektiv sein, wie es die Vernehmlassungsvor-
lage mit Variante zwei vorsieht. Ein anderer Ansatz wäre,
die Ehegatten zwischen individueller oder gemeinsamer
Veranlagung wählen zu lassen – so wie das etwa in
Deutschland geschieht. Die Besteuerung wäre demnach
gleichsam aufWunsch hin zivilstandsneutral. Damit wür-
den zwarVerheiratete bevorzugt, da nur sie einWahlrecht
haben, doch das liesse sich mit dem verfassungsrechtlich
verankerten Schutz der Ehe rechtfertigen.

Würde heute auf der grünen Wiese mit der Architek-
tur eines Steuersystems angefangen, käme wohl nie-
mand auf die Idee, eine gemeinsame Veranlagung von
Ehegatten vorzusehen. Das geltende System rührt aus
einer Zeit, in der die Frau mit dem Eingehen der Ehe ihre
rechtliche Eigenständigkeit weitgehend verlor. Das ist
offensichtlich überholt. Da wir nun aber nicht auf der
grünen Wiese anfangen, gestaltet sich ein Systemwech-
sel naturgemäss aufwendig. Die Alternative, nämlich
weiterhin am bisherigen System herumzudoktern, ist je-
doch ebenfalls mit Aufwand verbunden und wirkt wenig
weitsichtig. Das Problem sollte vielmehr an der Wurzel
gepackt werden. Das aber gelingt nur mit dem Wechsel
zur Individualbesteuerung. Zu hoffen bleibt, dass der
politische Atem lang genug ist.

Andrea Opel ist Professorin für Steuerrecht an der
Universität Luzern.

Kaum haben sich die Wogen nach der
CS-Sondersession ein wenig geglättet,
startet schon die nächste. In der kom-
menden Woche versucht der Nationalrat
während drei Tagen, den Pendenzenberg
abzubauen. Zur Sprache kommt voraus-
sichtlich eine Motion von Mike Egger, die
vor allem bei der Ratslinken heftige
Gegenreaktionen auslösen wird. Der
SVP-Politiker fordert nicht etwa weniger
Subventionen für die Landwirtschaft,
wohl aber weniger Bundespersonal und
Ausgaben für dasselbe.

In den vergangenen fünfzehn Jahren
seien die Zahl der Bundesstellen und der
Personalaufwand rund ein Fünftel ge-
stiegen. Zudem sei der Durchschnitts-
lohn in der Bundesverwaltung 15% auf
126 000 Fr. geklettert. Die Motion ver-
langt, dass der «Spardruck» erhöht und
namentlich die Kosten innerhalb von
vier Jahren auf das Niveau von 2007 zu-
rückgeführt werden.

Eine Mär bleibt eine Mär, auch wenn
sie noch so oft und penetrant wiederholt
wird. Dass der Staat in der Schweiz «ka-
puttgespart» wird, stimmt offenkundig
nicht. Auch muss der Kapitalismus nicht
überwunden werden, denn er existiert
auch hierzulande nur beschränkt. Der
Einfluss des Staats auf allen drei Ebenen
dehnt sich vielmehr unaufhörlich aus,
wie auch eine neue Studie von Avenir
Suisse festhält. Werden staatlich kontrol-
lierte und staatsnahe Unternehmen wie
SBB, Post und Energieversorger und das
bloss in Ansätzen marktliberale Gesund-

heitswesen mit einbezogen, beschäftigt
der öffentliche Sektor gemäss Berech-
nungen der liberalen Denkfabrik 950’000
Personen, in Vollzeitstellen ausgedrückt.
Das entspricht fast einem Viertel des
Arbeitskräftepotenzials in der Schweiz.
Dieser Stellenbestand ist in den vergan-
genen zehn Jahren mit 13% Wachstum
viel rasanter ausgedehnt worden als der-
jenige in der Privatwirtschaft mit 8%.

Die wachsende Einflusssphäre des
Staats lässt sich auch an der Fiskalquote
ablesen. Der Anteil an Steuern und Ab-
gaben am Bruttoinlandprodukt (BIP)
mag «offiziell» mit 28% niedrig sein, im
Vergleich mit Deutschland und Öster-
reich mit 38 und 42%. Im staatlichen
Fussabdruck liessen sich allerdings auch
die Abgaben für die Pensionskasse und
Krankenkassenprämien berücksichti-
gen, weil obligatorisch. Dann sieht die
Fiskalquote der Schweiz mit nahezu 40%
nicht mehr schlank aus.

Zudem entzieht kaum ein Industrie-
land so viele Preise dem Markt wie die
Schweiz. Eurostat, das statistische Amt
der EU, kommt auf eine Quote von 30%

– mehr als doppelt so viel wie der EU-
Durchschnitt. Das ist noch zu niedrig ge-
griffen: Der Chefökonom des Wirt-
schaftsverbands Economiesuisse nannte
im vergangenen Jahr in der NZZ einen
Anteil von 40 bis 50% derWirtschaftsleis-
tung. Der Definition von Avenir Suisse
zufolge machen die administrierten
Preise sogar mehr als die Hälfte aus.

Schliesslich die Subventionen. Sie ha-
ben sich seit 1970 inflationsbereinigt
versechsfacht. Sie ziehen Fehlanreize
nach sich und – wie das Klimaschutzge-
setz, das im Juni zur Abstimmung kommt
– haben unschöne Mitnahmeeffekte zur
Folge: Unterstützung erhalten auch sol-
che, die ohnehin investieren wollen und
das selbst finanzieren können.

Avenir Suisse schlägt Gegenmassnah-
men vor. Dazu zählen, analog der Schul-
denbremse beim Bund, eine Subven-
tionsbremse oder ein Verfalldatum für
die naturgemäss «klebrigen» Subventio-
nen. Und wenn schon Sondersession,
dann jedes Jahr eine, die dazu dient,
«überholte, fehlgeleitete oder zu teure
Bestimmungen zu löschen».

Der Staat breitet sich auf Kosten der
Privatwirtschaft immer mehr aus. Daran
ist das Parlament in hohem Mass mit-
schuldig: «Von links bis rechts wird der
Staat zunehmend als Gehilfe zur Erfül-
lung jeweiliger Partikularinteressen ge-
sehen», schreibt Avenir Suisse. Die
Schweiz, Hort einer neoliberalen Wirt-
schaft? Mitnichten, eher eines unseligen
Neo-Etatismus.

Den Moloch Staat eindämmen
Die Schweiz entfernt sich immer mehr von einer freien Marktwirtschaft. ARNO SCHMOCKER

«Der Kapitalismus muss
nicht überwunden werden,
denn er existiert auch hier-
zulande nur beschränkt.»
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Das neuste Angebot
ist ein pfandbesicher-
tes Anlageprodukt auf
den FuW Swiss 50 In-

dex, der im Gegensatz zum SMI keine
Klumpenrisiken und mehr Aktien hat.
Valorennummer: 117 179 182

Auch das FuW-Risk-
Portfolio gibt es als
Zertifikat. Unser Port-
folio setzt seit 25 Jahren
erfolgreich auf Schwei-

zer Aktienmit dem gewissen Kick.
Hier geht es unter anderem darum, von
Spezialsituationen zu profitieren.
Valorennummer: 37270457

Investieren Sie in das
FuW-Eco-Portfolio.
Wir sind überzeugt, dass
auserlesene Unterneh-
men, die eine CO2-

Reduktionsstrategie verfolgen, an der
Börse besser abschneiden als andere.
Valorennummer: 56238777

Abgerundet wird unser
Angebot vom FuW-
Value-Portfolio.
In der seit über zehn
Jahren geführten

Auswahl stehen reizvolle Value-Aktien
mit Fokus Nordamerika und Europa.
Valorennummer: 37270456

«Doppelverdiener
heiraten häufig nicht,
um der Heiratsstrafe
zu entgehen.»

Wenn ichmich umhöre,
hegen noch immer er-
staunlich viele Leute die
Hoffnung, dass Credit
Suisse Schweiz völlig
unabhängig be-
stehen bleibt und
nicht zu UBS
gehörenwird.
Doch diese
Hoffnung, die ja
bekanntlich zuletzt
stirbt, ist bereits tot.

Wir sind uns
zwar einig, dass
ein unabhängiges
Schweizer Geschäft
von Credit Suisse
den Wettbewerb
stärken würde.
Ohne die Eigen-
ständigkeit wird
es Bereiche ge-
ben, in denen
UBS freie Fahrt hat. Doch woher
kommt die Hoffnung, dass CS
Schweiz noch eine eigenständige
Zukunft hat? Ja, UBS hat seit der An-
kündigung der Übernahme immer
wieder betont, dass die Marke Credit
Suisse noch Jahre bestehen bleiben
dürfte. Nach dem Quartalsabschluss
von UBS wurden Aussagen von UBS-
Chef Sergio Ermotti von Analysten
gar so interpretiert, dass die Gross-
bank CS Schweiz noch einige Jahre
unabhängig laufen lassen wird.

Alles schön und gut. Doch eines ist
klar: Über das Schicksal von CS
Schweiz entscheidet einzig UBS. Die
Finma hat ihren Segen dazu bereits
gegeben. Die Wettbewerbskommis-
sion darf zwar auch noch ihre Mei-
nung sagen und könnte durchaus
Forderungen auf den Tisch legen, doch
das ist alles zahnlos. Sobald das Clo-
sing für die Übernahme durch ist, wird
UBS das Steuer in der Hand halten.

Das heisst zwar nicht, dass CS
Schweiz dann sofort in UBS integriert
wird. Wahrscheinlich ist sogar, dass
gewisse Geschäftsbereiche auf abseh-
bare Zeit parallel geführt werden.
Auch ein Börsengang ist nicht ganz
ausgeschlossen. Doch UBS wird ge-
nau das tun, was für sie am besten ist.
Dass sie nicht findet, nach der Über-
nahme sei sie eine Monsterbank,
macht sie bei jeder Gelegenheit klar.

UBS bestimmt

Aktuell auf www.fuw.ch

Zurich Insurance hat per Anfang Jahr eine
Solvenzquote von 267% erreicht. Damit hat
die Robustheit des Versicherungskonzerns
deutlich zugenommen. Ein Jahr zuvor waren
212% ausgewiesen worden. Der Anstieg
spiegle die steigenden Zinsen in allenWäh-
rungen sowie eine starke zugrundeliegende
Kapitalbildung, vermeldete Zurich Insurance
am Freitag.

Zurich steigert die
Solvenzquotemassiv

Dem Biotech-Unternehmen Spexis gewährt
die SIX Exchange Regulation einen Aufschub
zur Veröffentlichung des Geschäftsberichts
bis Ende Mai. Gemäss ersten ungeprüften
Zahlen hat die umsatzlose Gesellschaft im
vergangenen Jahr den Verlust von 11,9 auf
18,6 Mio. Fr. ausgeweitet. Ende Jahr hatte der
Cash-Bestand noch 1,8 Mio. Fr. betragen,
nach 14,4 Mio. ein Jahr zuvor.

Spexis erhält Aufschub
für ihren Geschäftsbericht

Die Aussichten für die SchweizerWirtschaft
haben sich weiter eingetrübt. So ist das Kof-
Konjunkturbarometer nach dem Rückgang
im Vormonat nun auch im April gesunken.
Für den aktuellen Monat gab das Konjunk-
turbarometer auf 96,4 Punkte nach, was
einemMinus gegenüber März von 2,8 Punk-
ten entspricht. Experten hattenWerte zwi-
schen 97 und 99,5 Punkten prognostiziert.

Kof-Konjunkturbarometer
gibt weiter nach

JAN SCHWALBE
Chefredaktor
zum Thema

Credit Suisse


